
Einladung zur ausserordentlichen 
 Generalversammlung der Aktionäre

An die Aktionärinnen und Aktionäre der 
Meyer Burger Technology AG

Mittwoch, 30. Oktober 2019, 10.00 Uhr MEZ ( Türöffnung 9.00 Uhr MEZ )

Stade de Suisse Wankdorf 
Papiermühlestrasse 71, 3000 Bern



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Gerne laden wir Sie zur kommenden ausserordentlichen Generalversammlung ein, die auf Antrag einer 
Aktionärsgruppe um die Sentis Capital PCC (Sentis) stattfindet. Diese Aktionärsgruppe will einen Vertreter 
ihrer Gruppe als Mitglied in den Verwaltungsrat wählen lassen. Bei einer erfolgreichen Zuwahl müsste 
konsequenterweise auch über die Erhöhung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates abgestimmt 
werden. Der Verwaltungsrat hat sich intensiv mit dem Antrag von Sentis auseinandergesetzt und  
kommt nach Abwägen aller Fakten und Argumente zu folgendem Schluss:

Bei dieser Generalversammlung geht es um wesentlich mehr als um die Zuwahl eines neuen Verwaltungs-
ratsmitgliedes. Es geht letztlich um die zukünftige strategische Ausrichtung von Meyer Burger. Wie  
Sie, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wissen, befindet sich Ihre Gesellschaft gegenwärtig in einer  
sehr anspruchsvollen Situation. Um diese erfolgreich zu meistern hat der Verwaltungsrat beschlossen,  
sich aus dem margenschwachen Massengeschäft basierend auf der am Ende ihres Lebenszyklus 
stehenden PERC-Technologie zurückziehen und sich auf die Vermarktung der eigenen Heterojunction /  
SmartWire- Technologie zu konzentrieren. Wir gehen davon aus, dass Meyer Burger auf diesem Gebiet  
über einen beträchtlichen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb verfügt, und mit der im Frühjahr ange - 
kündigten Beteiligung an Oxford PV möchten wir uns die langfristige Technologieführerschaft sichern.

Um der Gefahr von Nachahmer-Produkten zu entgehen, beabsichtigt Meyer Burger, seine Technologien  
und die darauf basierenden Produktionsanlagen künftig nur an ausgewählte Kunden zu liefern  
und an den produzierten Premiumprodukten mit einer Gewinnbeteiligung zu partizipieren. Von diesem 
 Geschäftsmodell sollen sowohl unsere Kunden als auch Meyer Burger profitieren. Der Verwaltungsrat  
sieht dieses Geschäftsmodell als Voraussetzung, um die Technologieinvestitionen der letzten Jahre für Sie 
als Aktionärinnen und Aktionäre in Gewinne zu wandeln.

Die neue Strategie wird unter unserem CEO Hans Brändle bereits umgesetzt. Seine Erfahrung und  
seine Fachkompetenz sind entscheidend, um den eingeleiteten Transformationsprozess weiter voranzu-
treiben.

Der Verwaltungsrat steht zwar der Vertretung von wichtigen Aktionären im Verwaltungsrat grundsätzlich 
offen gegenüber. Die anstehenden zahlreichen Herausforderungen von Meyer Burger können aber  
nur mit einer geschlossenen Führungsmannschaft bewältigt werden, in der alle am gleichen Strick ziehen 
und von denen alle den Gesamtinteressen des Unternehmens verpflichtet sind. Mit der Wahl von  
Mark Kerekes als Vertreter einer aktivistischen Aktionärsgruppe, die weder hinter der Strategie des Unter- 
nehmens noch hinter seinem CEO steht, ist die Gefahr gross, dass sich der Verwaltungsrat mit internen 
Auseinandersetzungen befassen muss, statt sich voll auf die Sicherstellung einer erfolgreichen Zukunft des 
Unternehmens fokussieren zu können. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung deshalb 
einstimmig, die Wahl von Mark Kerekes abzulehnen Die detaillierten Begründungen finden Sie unter  
den Traktanden und Anträgen unter Punkt 1.



Mit der Ablehnung der Wahl schaffen Sie die Rahmenbedingungen damit sich Verwaltungsrat und 
Management voll dem Turnaround von Meyer Burger widmen können. Wir sind zuversichtlich,  
diesen dank unserer bahnbrechenden Technologie, dem neuen Geschäftsmodell, das unser geistiges  
Eigentum besser schützt, und mit unseren hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie  
geplant erreichen zu können.

Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, danken wir für Ihr Vertrauen, das Sie Verwaltungsrat, 
Management und Belegschaft entgegenbringen. Wir wissen das in diesen herausfordernden Zeiten 
besonders zu schätzen.

Freundliche Grüsse

Dr. Remo Lütolf
Präsident des Verwaltungsrats



Traktanden und Anträge

1. Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsrats

 Antrag der Aktionärsgruppe
 Die Aktionärsgruppe rund um Sentis Capital PCC (Sentis-Gruppe) beantragt:

 Wahl von Herrn Mark Kerekes (geboren am 30. Mai 1976, wohnhaft in Zug (CH),  
österreichischer Staatsbürger) als Mitglied des Verwaltungsrates mit einer Amtszeit  
bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

 Antrag des Verwaltungsrates
 Der Verwaltungsrat beantragt: Ablehnung des Antrages der Aktionärsgruppe.

 Erläuterungen

 Gemäss Art. 8 Abs. 2 der Statuten können Aktionäre, die zusammen mindestens 10 % der Stimmen 
vertreten, schriftlich die Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung unter  
Angabe von Traktanden und Anträgen verlangen. Ein schriftliches Gesuch ging am 12. August 2019 
unter Auflistung der folgenden Gruppenmitglieder bei der Gesellschaft ein: Sentis Capital Cell  
3 PC (8,22 %), Mark Kerekes (0,18 %), Anton Karl (0,16 %), Teutonia Opportunity Fund Limited 
(0,94 %), Urs Fähndrich (0,16 %), Urs Schenker (0,18 %), Gisele Vlietstra (0,53 %), Robert Büchel 
(0,12 %), Lisa Lotte Baur (0,02 %), Teunis Verkaik (0,10 %), Rogier Verkaik (0,03 %), Roderik Verkaik 
(0,01 %), IBH Beteiligungs- und Handelsgesellschaft m.b.H. (0,38 %), Yuriy Syrtsev (0,06 %). 

 Nach teilweiser Klärung unbelegter Vertretungsverhältnisse, beschloss der Verwaltungsrat,  
eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen und den Antrag den Aktionären  
zu unterbreiten. Gemäss Aktienbucheintrag vom 13. August 2019 beträgt der Aktienbestand 
derjenigen Mitglieder der Sentis-Gruppe, deren Vertretungsverhältnis plausibel erscheint,  
rund 11 %.

 Wie im Schreiben des Verwaltungsratspräsidenten (vgl. Aktionärsbrief vom 23. September 2019) 
erläutert, hat der Verwaltungsrat die Gesellschaft mit einem Strategiewechsel auf einen  
neuen Kurs gebracht. Diese neue Strategie muss jetzt rasch und effektiv umgesetzt werden.

 Vor diesem Hintergrund ist der Antrag auf Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds unzeitig  
und nicht angemessen. Der die neue Strategie verantwortende Verwaltungsrat ist in seiner  
heutigen Zusammensetzung erst seit knapp sechs Monaten im Amt. Jetzt wieder einen Wechsel 
vorzunehmen, würde bedeuten, dass Meyer Burger Gefahr läuft, dass es zu gefährlichen 
Verzögerungen in der Strategieumsetzung kommen könnte. Der Verwaltungsrat und die Geschäfts-
führung brauchen vielmehr Ruhe und Vertrauen, um die Strategie konsequent weiter umzu- 
setzen und so das Geschäft zum Erfolg zu bringen.

 Die Antragsteller hätten die Gelegenheit gehabt, bereits an der ordentlichen Generalversammlung 
eigene Verwaltungsratskandidaten zu stellen. Der damals vorgeschlagene Kandidat Urs  
Fähndrich, dessen Beteiligungsvehikel Teil der Aktionärsgruppe sind, wurde jedoch mit grosser 
Mehrheit abgelehnt. So kommt es einer Zwängerei gleich, nach lediglich sechs Monaten  



eine neuerliche Generalversammlung zu erzwingen, um einen Kandidaten aufzustellen. Abgesehen 
davon ist keineswegs klar, ob die an der letzten Generalversammlung gewählten Verwaltungs- 
 räte ihre Wahl angenommen hätten, wenn Kandidaten wie Urs Fähndrich oder Mark Kerekes 
tatsächlich gewählt worden wären.

 Während grundsätzlich jedermann Aktionär werden und sich seine Mittelsleute nach persönlichem 
Gusto aussuchen kann, gelten für einen Verwaltungsratskandidaten höhere Anforderungen. Ein 
Verwaltungsrat muss in der Lage sein, die strategische Führung und Aufsicht über die Gesellschaft 
zu übernehmen, diese gegenüber allen Eigentümern, Kunden und Dritten zu repräsentieren,  
das Management verantwortungsvoll zu überwachen und in seiner Tätigkeit allein die Interessen  
der Gesellschaft zu verfolgen. Entsprechend musste sich der Verwaltungsrat mit der Person  
von Mark Kerekes und seinem Hintergrund befassen.

 Die Aktionärsgruppe anführende Sentis Capital PCC ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren 
wirtschaftlich Berechtigter der russische Investor Petr Kondrashev ist. Neben seiner Tätigkeit  
bei der Sentis Capital PCC ist Herr Kerekes auch bei der Elbogross SA Verwaltungsratsmitglied. 
Elbogross SA ist die Obergesellschaft von Petr Kondrashev. Mark Kerekes ist nach Einschätzung 
des Verwaltungsrates somit in erster Linie als Vertreter der Interessen von Herrn Kondrashev  
zu betrachten. Die Verbindung zum russischen Milliardär Petr Kondrashev, der vom US-Finanz-
ministerium auf die sogenannte «Putin-Liste» gesetzt worden ist, erachtet der Verwaltungsrat  
im Hinblick auf die US Kundschaft und Partner sowie in Anbetracht der oft staatlichen, staatlich 
subventionierten oder staatsnahen Endabnehmer als problematisch. Deshalb hat der Ver wal-
tungsrat von Sentis Transparenz über Hintergrund und Zielsetzungen von Herrn Kondrashev  
und seiner Anlagen eingefordert. Bisher sind Sentis bzw. Mark Kerekes und Petr Kondrashev 
diesem Auskunftsbegehren nicht zufriedenstellend nachgekommen.

 Zu den Absichten und Erfahrungen von Herrn Kerekes selbst gibt es ebenfalls kaum Fassbares.  
Im Gespräch stellte der Nominierungsausschuss des Verwaltungsrats fest, dass Mark Kerekes  
über keine relevante industrielle Erfahrung oder Erfahrung als Verwaltungsrat eines börsenkotierten 
Unternehmens verfügt. Wie er der Gesellschaft als Verwaltungsratsmitglied helfen könnte, ist  
für den Verwaltungsrat nicht erkennbar. Nicht entkräften konnte Mark Kerekes die Befürchtungen 
potenzieller Interessenkonflikte aufgrund seiner Rolle bei Sentis und einem möglichen Verwal-
tungsratsmandat bei Meyer Burger. Er konnte oder wollte nicht erklären, wie er sicherstellt, in seiner 
Rolle als Co-Geschäftsführer von Sentis solche Interessenskonflikte bei Investmententscheiden  
bezüglich Meyer Burger Wertpapieren auszuschliessen. Seine Aussage, dass er bei einzelnen Frage - 
 stellungen und Entscheidungen in den Ausstand treten würde, betrachtet der Verwaltungsrat  
unter den gegebenen Umständen als nicht genügend. Mark Kerekes hat es zudem abgelehnt, im  
Falle einer Wahl von Meyer Burger ein Verwaltungsratshonorar zu beziehen. Dies könnte letzt -
endlich bedeuten, dass er sich für seine zeitlich intensive Tätigkeit als Verwaltungsrat von der Sentis 
bezahlen liesse, was seine Unabhängigkeit weiter in Zweifel zieht.

 Gerade für eine Gesellschaft wie Meyer Burger, die hart und mit klaren Vorstellungen am Turn-
around arbeitet, setzt die konstruktive Zusammenarbeit im Verwaltungsrat und mit dem 
 Management einen minimalen Grundkonsens über die Stossrichtung voraus. Das gegenseitige 
Vertrauen der Führungsequipe ist die absolute Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung  
der kommenden Monate. Exponenten der Sentis-Gruppe haben mit Forderungen nach Absetzung 
des Managements, ablehnenden oder schwankenden Meinungen zu Strategie und einzelnen 
Transaktionen, Vorwürfen an die Verwaltungsräte, Verdächtigungen, einer Strafanzeige mit Medien - 
kampagne, einer gegen den Verwaltungsrat gerichteten Website und sonstigem Aktivismus  
die Basis für eine solche Zusammenarbeit zerstört. Sentis hat Belegschaft, Banken und Kunden 
verunsichert und den Verwaltungsrat und das Management in deren Arbeit für die Gesellschaft 
behindert.



 Anders als es Aktionärsaktivisten gewöhnlich tun, hat die Sentis-Gruppe keine alternativen 
Vorstellungen strategischer oder personeller Natur präsentiert. Vielmehr würde mit Herrn Kerekes 
ein Mittelsmann und Aufpasser und nicht eine Person mit einer strategischen Vision oder 
Vorstellung bezüglich der Besetzung des Managements direkt im Verwaltungsrat Einsitz nehmen.

 Natürlich steht es den Aktionären frei, in den Verwaltungsrat zu wählen, wen sie wollen. Doch  
ist diese Wahl mit Verantwortung verbunden. Mit der Wahl von Mark Kerekes würde ein Vertreter 
von Partikularinteressen in den Verwaltungsrat einziehen. Zudem kann niemand gezwungen 
werden, ungeachtet der Zusammensetzung und dadurch verursachten Unruhe in Verwaltungsrat 
und Geschäftsleitung zu verbleiben. So hat der heutige CEO, Hans Brändle, nachdem Sentis  
ohne nachvollziehbare Begründung und ohne einen Vorschlag für eine überzeugende Nachfolge-
regelung seinen Rücktritt forderte, gegenüber dem Verwaltungsrat seine Absicht mitgeteilt,  
als CEO von Meyer Burger zurücktreten zu wollen, sollte ein Sentis-Vertreter in den Verwaltungsrat 
gewählt werden. Dieser Schritt wäre für die Gesellschaft ein herber Rückschlag, ist doch die 
technologische und strategische neue Ausrichtung von Meyer Burger eng mit ihrem CEO Hans 
Brändle, dessen herausragende technologische und strategische Kompetenz international 
anerkannt ist, verknüpft.



Für den Fall, dass Herr Mark Kerekes als neues Mitglied des Verwaltungsrates gewählt wird:

2. Erhöhung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates

 Antrag des Verwaltungsrates
 Der Verwaltungsrat beantragt für den Fall, dass Mark Kerekes als zusätzliches Mitglied  

des Verwaltungsrates gewählt werden sollte:

 Die genehmigte Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 
um CHF 75’000 auf CHF 825’000 anzuheben.

 Erläuterungen

 Ein Verwaltungsratsmitglied hat in seiner Tätigkeit stets die Interessen der Gesellschaft  
zu wahren und seine Tätigkeit in deren Sinne auszurichten. Die Sorgfalts- und Treuepflicht sind  
der  Gesellschaft geschuldet, und die Wahrnehmung der Aufgaben bringt grossen Zeitaufwand  
mit sich. Die Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied wird deshalb von der Gesellschaft mit  
einer Vergütung entschädigt. Gemäss dem Schreiben der Sentis-Gruppe vom 12. August 2019  
und der Wahlannahmeerklärung von Herr Kerekes, möchte dieser bei seiner Wahl bis zur  
nächsten ordentlichen Generalversammlung auf ein Honorar seitens der Gesellschaft verzichten. 
Der Verwaltungsrat erachtet dies für problematisch und erkennt darin eine Gefährdung der  
Integrität der Corporate Governance der Gesellschaft: Falls Herr Kerekes für seine Tätigkeit bei 
Meyer Burger faktisch durch seine Vergütungen bei Sentis Capital PCC oder durch Herrn 
Kondrashev entschädigt wird, verstärkt dies die Gefahr, dass sich Interessenkonflikte zwischen  
den Interessen der Gesellschaft und ihrer über 18’000 Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht  
in der Sentis-Gruppe zusammengeschlossen sind, negativ auswirken. 

 Der Verwaltungsrat ist daher der Ansicht, dass Mark Kerekes im Falle seiner Wahl eine Vergütung 
zugesprochen werden soll. Die genehmigte Gesamtsumme der Vergütungen des Verwal- 
tungsrates für das Geschäftsjahr 2019 reicht zur Deckung der Vergütung von Herrn Kerekes  
für die Monate November und Dezember 2019 noch aus. Der Verwaltungsrat fordert daher, 
falls Herr Kerekes gewählt werden sollte, die maximale Gesamtsumme der Vergütungen des 
 Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 zu erhöhen. Die von der Generalversammlung  
anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 2. Mai 2019 genehmigte maximale Gesamt-
summe der Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020 soll um den Betrag 
erhöht werden, der dem Jahreshonorar eines Verwaltungsratsmitgliedes entspricht, einschliesslich 
eines Betrages für die aktienbezogene Entschädigung sowie Sozialversiche rungsabgaben,  
das heisst CHF 75’000.



 Dokumentation

 Als Beilage zu dieser Einladung erhalten Sie ein Anmelde- / Weisungsformular. Aktionäre,  
die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, bitten wir, 
das ausgefüllte Formular umgehend per Post an die angegebene Adresse zurückzusenden.

 Teilnahme- und Stimmberechtigung

 An der ausserordentlichen Generalversammlung teilnahme- und stimmberechtigt sind die Namen - 
aktionäre, die am 30. September 2019 (Stichtag) als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch 
eingetragen sind. Die Aktionäre sind gebeten, sich bis zum 21. Oktober 2019 (Posteingang) mittels 
beigelegtem Antwortcouvert für die Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden.  
Nach Rücksendung des Anmelde- / Weisungsformulars erhalten die Aktionäre der Meyer Burger 
Technology AG die Zutrittskarte und die Stimmcoupons zugesendet.

 In der Zeit vom 30. September bis und mit dem 31. Oktober 2019 werden im Aktienregister  
keine Eintragungen oder Übertragungen von Aktien vorgenommen, die zur Ausübung des Stimm-
rechts an der Generalversammlung berechtigen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung  
ihre Aktien ganz oder teilweise veräussert haben, sind nicht mehr  stimmberechtigt. Bereits zuge-
stellte Eintrittskarten und Stimmcoupons sind zu retournieren oder gegen neue  umzutauschen.

 Vertretung und Vollmachterteilung

 Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch 
einen anderen Aktionär, einen Dritten oder durch Herrn lic. iur. André Weber, Rechtsanwalt, 
 Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689 c 
OR, vertreten lassen.

 In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmelde- / Weisungsformulars  auszufüllen und  
dem bevollmächtigten Vertreter zuzustellen. Sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen 
erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter mit der Unterzeichnung des  
Anmelde- / Weisungsformulars ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen.  
Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird,  
welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat das Recht 
zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern. 

 Elektronische Fernabstimmung durch elektronische Erteilung von Weisungen  
und Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

 Die für die elektronische Fernabstimmung benötigten Login-Daten liegen der Einladung  
zur Generalversammlung bei. Die elektronische Erteilung von Weisungen und Vollmachten  
ist bis spätestens 28. Oktober 2019 um 22.00 Uhr möglich.



Elektronische Anmeldung und Vollmachtserteilung via Aktionärsplattform 
«InvestorPortal»

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Über die Aktionärsplattform «InvestorPortal» können Sie die Eintrittskarte zur Generalversammlung 
elektronisch bestellen oder Sie haben die Möglichkeit den unabhängigen Stimmrechtsvertreter  
zu bevollmächtigen. Bei Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters haben Sie die 
Möglichkeit, Weisungen zu erteilen.

Wenn Sie die Aktionärsplattform «InvestorPortal» nicht nutzen möchten, bitten wir Sie, die vorliegende 
Beschreibung zu ignorieren.

Und so funktioniert es:

1. Rufen Sie die Internetseite https://ip.computershare.ch/meyerburger auf.
2. Sie werden nun um die Eingabe Ihrer Aktionärsnummer und Ihrem persönlichen Passwort gebeten.
 Beides finden Sie auf der Anmeldung zur Generalversammlung.
3. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
4. Sie können jetzt Ihre Eintrittskarte bestellen oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter  

mit der Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen.
5. Klicken Sie auf «BESTÄTIGEN» um Ihre Auswahl zu speichern.

Wichtiger Hinweis:

Die elektronische Erteilung von Weisungen und Vollmachten für die ausserordentliche General- 
versammlung ist bis spätestens am 28. Oktober 2019, um 22.00 Uhr, möglich. Mit der Abgabe  
der elektronischen Weisungen und Vollmachten verzichten Sie auf eine persönliche Teilnahme  
an der ausserordentlichen Generalversam mlung. Sollten Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
Weisungen – elektronisch über das «InvestorPortal» und schriftlich mittels Anmeldeformular –  
erteilen, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt.

Bei Fragen ist Computershare Schweiz AG, welche die Aktionärsplattform «InvestorPortal» betreibt,  
per E-Mail an business.support@computershare.ch oder telefonisch unter +41 62 205 77 50  
(08.00 bis 17.00 Uhr) gerne für Sie da.

Aktuelle Informationen zur ausserordentlichen Generalversammlung sind jederzeit auf  
www.meyerburger.com/de/aogv-2019 zu finden.

Gwatt / Thun, 4. Oktober 2019 Meyer Burger Technology AG
   Für den Verwaltungsrat:

   Dr. Remo Lütolf, Präsident

Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
CH-3645 Gwatt / Thun 
Tel. +41 33 221 28 00
Fax +41 33 221 28 08
mbtinfo@meyerburger.com



Disclaimer

Diese Einladung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen, wie zum Beispiel Erwartungen, Pläne, Absichten 
oder Strategien betreffend der Zukunft enthalten. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten und Risiken 
behaftet. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlich-
en Ereignissen abweichen können. Sämtliche auf die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Einladung 
beruhen auf Daten, die Meyer Burger Technology AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Medien-
mitteilung vorlagen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen 
in dieser Einladung zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder 
Ähnlichem zu aktualisieren.





Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
CH-3645 Gwatt / Thun 
Tel. +41 33 221 28 00
Fax +41 33 221 28 08
mbtinfo@meyerburger.com


